
 

 

 
Zu TOP 7: 

Bericht des persönlich haftenden Gesellschafters zum Aktienoptionsprogramm 2023 

 

Der persönlich haftende Gesellschafter hat über das unter Punkt 7 der Tagesordnung vorge-
schlagene Aktienoptionsprogramm 2023 einen schriftlichen Bericht erstattet. Der Bericht wird 
auf der Homepage der Gesellschaft unter https://ir.stroeer.com/hv/ veröffentlicht. 

Der Bericht hat folgenden Inhalt: 

Unter Tagesordnungspunkt 7 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, ein neues Aktien-
optionsprogramm zu beschließen in dessen Rahmen bis zu 1.950.000 Bezugsrechte („Akti-
enoptionsrechte“) ausgegeben werden können, die zum Bezug von bis zu 1.950.000 auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft berechtigen. Die Aktienoptionsrechte sollen 
an Mitglieder des Vorstands des persönlich haftenden Gesellschafters, an Führungskräfte 
der Gesellschaft unterhalb der Ebene des Vorstands des persönlich haftenden Gesellschaf-
ters sowie an Mitglieder der Geschäftsführung der mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. 
AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden können. Hierdurch sollen diejenigen 
Führungskräfte, die die Unternehmensstrategie gestalten und umsetzen und damit maßgeb-
lich für die Wertentwicklung des Unternehmens verantwortlich sind, am Erfolg des Unter-
nehmens teilhaben. Dies soll dazu beitragen, eine nachhaltige Steigerung des Unterneh-
menswerts durch eine dauerhafte Motivation der Führungskräfte der Gesellschaft und mit ihr 
verbundener Unternehmen zu erreichen. Die Gewährung von Aktienoptionsrechten als er-
folgsabhängigem Vergütungsbestandteil sichert und fördert diese Motivation, stärkt die Iden-
tifikation der Bezugsberechtigten mit dem Unternehmen und intensiviert deren Bindung an 
das Unternehmen. Der hierdurch gesetzte Leistungsanreiz liegt im Interesse der Gesell-
schaft und ihrer Aktionäre.  

Soweit das neue Aktienoptionsprogramm vorsieht, Bezugsrechte auch an die Mitglieder des 
Vorstands des persönlich haftenden Gesellschafters zu gewähren, soll dies auf Basis der 
laufenden Anstellungsverträge mit der Gesellschaft geschehen. Dies läuft dem derzeitigen 
Vergütungssystem nicht zuwider. Nach der maßgeblichen Übergangsbestimmung hatte die 
erstmalige Beschlussfassung der Hauptversammlung über ein Vergütungssystem bis zum 
Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung zu erfolgen, die auf den 31.12.2020 folg-
te. Dem ist die Gesellschaft mit der Beschlussfassung in der Hauptversammlung vom 
3. September 2021 nachgekommen. Nach der Übergangsvorschrift bleiben jedoch Altverträ-
ge davon unberührt. Es besteht folglich keine Pflicht, die Altverträge an das neue Vergü-
tungssystem anzupassen oder mit den amtierenden Mitgliedern des Vorstands neue Anstel-
lungsverträge nach Maßgabe des neuen Vergütungssystems abzuschließen. Die bisherige 
Vergütungspraxis kann auf Basis der Altverträge fortgeführt werden. Soweit das neue Akti-
enoptionsprogramm vorsieht, Bezugsrechte auch an die Mitglieder des Vorstands des per-
sönlich haftenden Gesellschafters zu gewähren, soll dies auf Basis der laufenden Anstel-
lungsverträge mit der Gesellschaft und auch nur bis zu deren Ende geschehen. 

Zur Bedienung der Aktienoptionsrechte soll ein neues Bedingtes Kapital 2023 in Höhe von 
bis zu EUR 1.950.000,00 von der Hauptversammlung beschlossen werden. Dieses Bedingte 
Kapital 2023 ist auf ein Volumen von 3,52734% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung beschränkt. Die Bedienung der Aktienoptionsrechte mit neuen Aktien kann 
daher zu einer maximalen Verwässerung der Altaktionäre von 3,52734% führen. Jedes im 
Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2023 ausgegebene Aktienoptionsrecht gewährt das 
Recht, nach näherer Maßgabe der Aktienoptionsbedingungen gegen Zahlung des Aus-
übungspreises eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft mit einem auf jede 
Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 zu erwerben. Die Akti-
enoptionsbedingungen können auch vorsehen, dass zur Bedienung der Aktienoptionsrechte 
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wahlweise statt neuer Aktien aus dem Bedingten Kapital eine Barzahlung oder eigene Aktien 
gewährt werden. Dies erhöht die Flexibilität für die Gesellschaft, die für sie bei Ausübung der 
Aktienoptionsreche angemessene Erfüllungsart zu wählen – unter Berücksichtigung ihrer 
Liquiditätslage und der Verwässerung für die bestehenden Aktionäre, die bei Gewährung 
eigener Aktien und dem Barausgleich nicht erfolgt. 

Die Aktienoptionsrechte können bis zum 4. Juli 2028 (einschließlich) ausgegeben werden. 
Sie haben eine maximale Laufzeit von sieben Jahren ab dem Tag ihrer jeweiligen Ausgabe 
(„Höchstlaufzeit“) und verfallen hiernach entschädigungslos. Aus dem Aktienoptionspro-
gramm 2023 können insgesamt bis zu 1.500.000 Aktienoptionsrechte an Mitglieder des Vor-
stands des persönlich haftenden Gesellschafters, bis zu 50.000 Aktienoptionsrechte an Füh-
rungskräfte der Gesellschaft und bis zu 400.000 Aktienoptionsrechte an Mitglieder der Ge-
schäftsführung der mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unterneh-
men ausgegeben werden.  

Die Bestimmung der Bezugsberechtigten, des Umfangs der ihnen jeweils zu gewährenden 
Aktienoptionsrechte sowie die Festlegung der weiteren Einzelheiten der Ausgabe und der 
Ausgestaltung der Aktienoptionsrechte obliegt dem persönlich haftenden Gesellschafter. So-
weit Aktienoptionsrechte an Mitglieder des Vorstands des persönlich haftenden Gesellschaf-
ters gewährt werden, ist hierfür allein der Aufsichtsrat des persönlich haftenden Gesellschaf-
ters zuständig.  

Die Aktienoptionsrechte können an die Bezugsberechtigten einmal oder mehrmals gewährt 
werden. Die Ausgabe von Aktienoptionsrechten ist jedoch während eines Zeitraumes von 30 
Kalendertagen jeweils vor der Ankündigung eines Jahresabschlusses, eines Konzernab-
schlusses und eines Halbjahresfinanzberichts der Gesellschaft ausgeschlossen. Um den 
Bezugsberechtigten einen längerfristigen Anreiz zu geben, den Unternehmenswert der Ge-
sellschaft im Interesse aller Aktionäre zu steigern, können die Aktienoptionsrechte frühestens 
vier Jahre nach dem Tag ihrer Ausgabe ausgeübt werden, was zugleich der Einhaltung der 
Vorgabe in § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG dient. Die Ausübung ist jedoch während eines Zeitrau-
mes von 30 Kalendertagen vor der Ankündigung eines Jahresabschlusses, eines Konzern-
abschlusses und eines Halbjahresfinanzberichts der Gesellschaft nicht möglich. Dies soll 
entsprechend der kapitalmarktrechtlichen Regelungen der Ausnutzung von Insiderkenntnis-
sen vorbeugen. In begründeten Ausnahmefällen können weitere Ausübungssperrfristen fest-
gelegt werden. 

Im Interesse der Aktionäre an einer nachhaltigen Wertsteigerung der Gesellschaft können die 
Aktienoptionsrechte nur ausgeübt werden, wenn am Ende der Wartefrist die Erfolgsziele er-
reicht werden. Erfolgsziele sind das Erreichen der im Aktienoptionsprogramm festgelegten 
Aktienkurse und eine Steigerung des Unternehmenswertes der Gesellschaft dergestalt, dass 
das im Konzernabschluss ausgewiesene Adjusted EBITDA des Konzerns für das vor Ablauf 
der jeweiligen Wartezeit endende Geschäftsjahr mindestens EUR 625 Mio. betragen muss. 
Durch die Vorgabe zweier verschiedener Erfolgsziele ist sichergestellt, dass sich die Vergü-
tung gemäß den Vorgaben des Aktiengesetzes an einer nachhaltigen und langfristigen Ent-
wicklung orientiert.  

Da die Gesellschaft ausweislich ihrer bereits kommunizierten Strategie beabsichtigt, sich 
perspektivisch von den non-core assets Statista und Asam aus dem Segment DaaS & E-
Commerce zu trennen und die Aktionäre an den erwarteten Wertsteigerungen zu beteiligen, 
unterliegen die Erfolgsziele für diesen Fall einer Anpassung. Die im Aktienoptionsprogramm 
festgelegten Aktienkurse reduzieren sich in diesem Fall um den Betrag einer oder mehrerer 
ausgeschütteter Sonderdividenden bzw. um den wirtschaftlichen Wert, der den Aktionären 
bei einer Abspaltung oder vergleichbaren Strukturmaßnahme zugewendet wird, sofern diese 
Ausschüttungen die Grenze von EUR 200 Millionen überschreiten. Das Adjusted EBITDA 
verringert sich unter denselben Voraussetzungen um den Betrag, der ausweislich des jüngs-
ten Konzernjahresabschlusses auf die veräußerte(n) bzw. abgespaltene(n) Beteiligung(en) 



 
 

 

 

 

entfällt. Die Voraussetzungen für die Anpassung sind bewusst eng gefasst und werden sämt-
lich durch die Hauptversammlung bestimmt, um eine Überkompensation zu vermeiden. 

Bei Ausübung der Aktienoptionsrechte ist der sog. Ausübungspreis von den Bezugsberech-
tigten an die Gesellschaft zu zahlen. Der „Ausübungspreis“ entspricht dem durchschnittlichen 
Schlussauktionspreis (arithmetisches Mittel) der Aktien der Gesellschaft im elektronischen 
Handelssystem XETRA der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten 12 Monaten vor dem Tag der Ausgabe des 
jeweiligen Aktienoptionsrechts. Mindestausübungspreis ist jedoch in jedem Fall der geringste 
Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Absatz 1 AktG. Trennt sich die Gesellschaft von einem oder 
mehreren non-core assets, gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend. Der Aus-
übungspreis verringert sich um den Betrag der Sonderdividende bzw. den wirtschaftlichen 
Wert der Zuwendung, die ein Aktionär der Gesellschaft je Stammaktie erhält.  

Der durch die Ausübung der Aktienoptionsrechte erzielbare Gewinn des Bezugsberechtigten 
ist auf das Zweifache des Ausübungspreises („Cap“) beschränkt. Der Gewinn ergibt sich aus 
der Differenz zwischen dem Börsenkurs der Aktie am Tag vor der Ausübung und dem Aus-
übungspreis. Durch diesen Cap wird sichergestellt, dass der mit den Aktienoptionsrechten 
verbundene Vermögensvorteil bei außerordentlichen Entwicklungen nach oben begrenzt ist 
und insgesamt auch nicht zur Unangemessenheit der aus dem Aktienoptionsprogramm 2023 
resultierenden Vergütungsbestandteilen führt. Im Falle einer Überschreitung des Cap wird 
daher die Anzahl der ausübbaren Optionen so reduziert, dass der Cap nicht mehr überschrit-
ten wird. 

Führt die Gesellschaft innerhalb der Laufzeit der Aktienoptionsrechte Kapital- und Struktur-
maßnahmen durch, können die Bezugsberechtigten wirtschaftlich gleichgestellt werden, um 
insoweit einer Verwässerung entgegenzuwirken. In bestimmten Fällen – nämlich im Falle 
einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe neuer Aktien, im Falle einer 
Kapitalherabsetzung im Wege der Zusammenlegung oder Einziehung von Aktien sowie im 
Falle eines Aktiensplits ohne Änderung des Grundkapitals– sieht der Hauptversammlungs-
beschluss selbst einen Verwässerungsschutz vor.  

Die Aktienoptionsrechte werden als nicht übertragbare Bezugsrechte gewährt. Sie sind mit 
Ausnahme des Erbfalls weder übertragbar noch veräußerbar, verpfändbar oder anderweitig 
belastbar. Hierdurch sollen die mit dem Aktienoptionsprogramm verfolgten persönlichen An-
reizwirkungen sichergestellt werden.  

Aktienoptionsrechte verfallen grundsätzlich, wenn zwischen dem Bezugsberechtigten und 
der Gesellschaft bzw. einer Konzerngesellschaft oder des persönlich haftenden Gesellschaf-
ters kein Beschäftigungsverhältnis mehr besteht oder wenn das Unternehmen, mit dem das 
Beschäftigungsverhältnis besteht, kein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft mehr ist. 
Dies gilt jedoch nicht, wenn die Aktienoptionsrechte nach Ablauf der vierjährigen Wartezeit 
unverfallbar geworden sind oder wenn ein Kontrollwechsel im Sinne des Wertpapiererwerbs- 
und Übernahmegesetzes (WpÜG) bei der Gesellschaft stattfindet. Für den Todesfall, vermin-
derte Erwerbsfähigkeit, Pensionierung, Kündigung oder anderweitig nicht kündigungsbeding-
te Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses des Bezugsberechtigten können in den Ak-
tienoptionsbedingungen Sonderregelungen für den Verfall der Aktienoptionsrechte vorgese-
hen werden. 

Der persönlich haftende Gesellschafter und der Aufsichtsrat sind der Überzeugung, dass das 
unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagene Aktienoptionsprogramm 2023, welches von 
dem Erreichen langfristiger Wachstumsziele und von der Kursentwicklung der Aktie der Ge-
sellschaft abhängt, geeignet ist, einen nachhaltigen Leistungsanreiz für die ausgewählten 
Führungskräfte der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften zu setzen und im Interesse 
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der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu einer nachhaltigen Steigerung des Unternehmens-
werts beizutragen. 

 

 

Köln, im Mai 2023 

 

 

Ströer SE & Co. KGaA 

Der persönlich haftende Gesellschafter  
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Der Vorstand 
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